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§ 2 NÖGUS-G 2006 Aufgaben des
Fonds

 NÖGUS-G 2006 - NÖ Gesundheits- und Sozialfonds-Gesetz 2006

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

1. (1)Der Landesgesundheitsfonds hat Aufgaben in folgenden Bereichen:

1. 1.Angelegenheiten als Fonds;

2. 2.Allgemeine gesundheitspolitische Angelegenheiten;

3. 3.Angelegenheiten der Zielsteuerung;

4. 4.Bereich Soziales.

2. (2)Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich im Bereich der Angelegenheiten als Fonds insbesondere auf

folgende Aufgaben:

1. 1.Landesspezifische Ausformung des in Niederösterreich geltenden leistungsorientierten

Krankenanstaltenfinanzierungssystems; Anpassung des leistungsorientierten Krankenanstalten-

Finanzierungssystems; Anpassung und Weiterentwicklung des leistungsorientierten Finanzierungssystems

(LKF-Modell) an die Besonderheiten in Niederösterreich;

2. 2.Abgeltung von Betriebsleistungen der Fondskrankenanstalten;

3. 3.Umsetzung von leistungsorientierten Vergütungssystemen;

4. 4.Genehmigung von Investitionsvorhaben und die Gewährung allfälliger Investitionszuschüsse und/oder -

darlehen für die Errichtung, Umgestaltung oder Erweiterung von Krankenanstalten; die Mittelaufbringung

des Fonds kann auch durch Darlehensaufnahme erfolgen;

5. 5.Gewährung von Zuschüssen für Projekte, Planungen und krankenhausentlastende Maßnahmen;

6. 6.Geschäftsbericht, Voranschlag und Rechnungsabschluss des Landesgesundheitsfonds;

7. 6a.Transparente Darstellung der Voranschläge und der Rechnungsabschlüsse der Fondskrankenanstalten

sowie der Voranschläge und der Rechnungsabschlüsse der Sozialversicherung für den extramuralen Bereich

unter Entsprechung der Art. 15 bis 17 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit,

LGBl. Nr. 26/2025;

8. 7.Abrechnung der Kosten für die Erbringung von Leistungen der Krankenanstalten für ausländische

Gastpatientinnen und Gastpatienten auf Grund von zwischenstaatlichen Übereinkommen oder

überstaatlichem Recht über soziale Sicherheit;

9. 8.Mitwirkung in behördlichen Verfahren zur Erteilung und zum Entzug von Errichtungs- und

Betriebsbewilligungen für Krankenanstalten, zur Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes und in Fragen des

Bedarfs gemäß NÖ KAG, LGBl. 9440;

10. 9.Zuwendung von allfälligen Mitteln zur Strukturverbesserung;

11. 10.Erstellung von Richtlinien insbesondere für die wirtschaftliche Gebarung von NÖ Fonds-

Krankenanstalten gemäß § 23 Abs. 3 NÖ KAG, LGBl. 9440;

12. 11.Unterstützung von Vorhaben wissenschaftlicher Lehre und Forschung sowie Koordination von Vorhaben

der wissenschaftlichen Lehre und Forschung im Bereich des Gesundheitswesens und des damit unmittelbar
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im Zusammenhang stehenden Sozialwesens;

13. 12.Aufgaben, die dem Fonds durch die Landesgesetzgebung übertragen werden;

14. 13.Umsetzung von Projekten der Prävention und Gesundheitsförderung mit Ausnahme von Projekten

gemäß Abs. 4 Z10;

15. 14.Optimierung des Nahtstellenmanagements im ambulanten, teilstationären und stationären

Pflegebereich.

3. (3)Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich im Bereich Allgemeine gesundheitspolitische Angelegenheiten

insbesondere auf folgende Aufgaben:

1. 1.(Weiter-)Entwicklung der Gesundheitsziele (inkl. Strategien zur Umsetzung) auf Landesebene;

2. 2.Grundsätze der Umsetzung von Qualitätsvorgaben für die Erbringung von intra- und extramuralen

Gesundheitsleistungen;

3. 3.Grundsätze der Umsetzung von Vorgaben zum Nahtstellenmanagement, mit Ausnahme der in Abs. 4

genannten Angelegenheiten;

4. 4.Mitwirkung am Auf- und Ausbau der für das Gesundheitswesen maßgeblichen Informations- und

Kommunikationstechnologien (wie ELGA, eCard, Telehealth, Telecare) auf Landesebene;

5. 5.Durchführung von Analysen zur Beobachtung von Entwicklungen im österreichischen Gesundheitswesen,

wobei insbesondere auch auf die geschlechtsspezifische Differenzierung zu achten ist;

6. 6.Evaluierung der von der Gesundheitsplattform auf Landesebene wahrgenommenen Aufgaben.

4. (4)Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich im Bereich Angelegenheiten der Zielsteuerung insbesondere auf

folgende Aufgaben:

1. 1.Beschluss des Landes-Zielsteuerungsübereinkommens für eine Dauer von vier Jahren;

2. 2.Koordination, Abstimmung und Festlegung aller aus dem Zielsteuerungsvertrag und dem vierjährigen

Landes-Zielsteuerungsübereinkommen resultierenden Aufgaben zur Umsetzung;

3. 3.Mitwirkung am bundesweiten Monitoring und Behandlung des Monitoringberichts;

4. 4.Wahrnehmung von Agenden zum Sanktionsmechanismus;

5. 5.Umsetzung der Regelungen für vertragliche und gemeinsam von Sozialversicherung und Ländern zu

verantwortende sektorenübergreifende Finanzierungs- und Verrechnungsmechanismen auf Landesebene

(z. B. Spitalsambulanzen, Gruppenpraxen und niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte, tagesklinische

Versorgung, innovative Versorgungsformen etc.); Sicherstellung der Umsetzung von vereinbarten

innovativen Modellen zur sektorenübergreifenden Finanzierung des ambulanten Bereichs;

6. 6.Festlegung von konkreten sektorenübergreifenden Vorhaben (gemäß Regionalem Strukturplan

Gesundheit – RSG) samt individuell projektbezogener und einvernehmlicher Entscheidung über die

Finanzierungsaufteilung gemäß Art. 33 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und

Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl. Nr. 25/2025, unter Berücksichtigung der Verbesserung der

Versorgung und der Spitalsentlastung;

7. 7.Angelegenheiten des Regionalen Strukturplanes Gesundheit (RSG); diese umfassen insbesondere:

1. a)Den Beschluss des RSG, wobei jene Teile, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen (insbesondere

Festlegungen zur Kapazitätsplanung gemäß § 16 Abs. 3 Z 1 und 2, sowie zur überregionalen

Versorgungsplanung gemäß § 16 Abs. 3 Z 6) als solche zu kennzeichnen sind; die ambulante

Kapazitätsplanung des RSG hat einen so hohen Detailgrad aufzuweisen, dass ambulante

Vergemeinschaftungsformen ohne individuelle Bedarfsprüfung errichtet werden können und andere

ambulante Organisationseinheiten zumindest auf Bezirksebene geplant werden müssen; im Übrigen

sind die im RSG enthaltenen Planungsvorgaben so konkret auszuweisen, dass sie für die

Bedarfsprüfung herangezogen werden können;

2. b)Den Beschluss von Änderungen des RSG, die sich aufgrund eines gemäß § 23 des Bundesgesetzes zur

partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG, BGBl. I

Nr. 26/2017 in der Fassung BGBl. I Nr. 3/2024) durchgeführten Begutachtungsverfahrens ergeben;

3. c)Die Festlegung des Beginns der verbindlichen Wirkung der als normativ gekennzeichneten Teile des

RSG unter Berücksichtigung entsprechender Umsetzungsfristen;

4. d)Die Information der Landesregierung über Beschlussfassungen betreffend den RSG;

8. 8.Angelegenheiten der Großgeräte intra- und extramural;
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9. 9.Strategie zur Gesundheitsförderung;

10. 10.Angelegenheiten des Gesundheitsförderungsfonds;

11. 11.Mitwirkung bei der Umsetzung von Qualitätsvorgaben für die Erbringung von intra- und extramuralen

Gesundheitsleistungen;

12. 12.Umsetzung von Vorgaben zum Nahtstellenmanagement;

13. 13.Evaluierung der von der Landes-Zielsteuerungskommission wahrgenommenen Aufgaben.

14. 14.Durchführung von fortlaufenden Prognosen des Personal- und Ausbildungsbedarfs der gesetzlich

geregelten Gesundheits- und Sozialberufe;

15. 15.Durchführung von fortlaufendem Monitoring, insbesondere über die Zahl der bestehenden und

erforderlichen Studien- und Ausbildungsplätze, der Personen in Ausbildungen samt Abschlüssen und der

berufsausübenden Berufsangehörigen der gesetzlich geregelten Gesundheits- und Sozialberufe;

16. 16.Mitwirkung an der Sicherstellung der Verfügbarkeit von erforderlichem Gesundheitspersonal durch die

Planung und Steuerung von erforderlichen Personalressourcen und die Vernetzung der Ausbildungen

gesetzlich geregelter Gesundheits- und Sozialberufe;

17. 17.Evaluierung und Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung für gesetzlich geregelte Gesundheits-

und Sozialberufe.

5. (5)Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich im Bereich Soziales auf die Planung der Versorgungsstrukturen

für psychisch beeinträchtigte Menschen sowie pflegebedürftige Menschen und hat folgende Aufgaben:

1. 1.regelmäßige Evaluierung des NÖ Psychiatrieplanes;

2. 2.Abstimmung der Ressourcenplanung zwischen dem Gesundheitswesen und dem Pflegebereich;

3. 3.Koordination und Abstimmung aller Leistungserbringer sowie Koordination, Planung und Steuerung aller

Leistungen der psychosozialen, sozialpsychiatrischen und sozialpädiatrischen Versorgung in jedem

Lebensalter.

6. (6)Bei der Erfüllung der Aufgaben ist insbesondere darauf zu achten, dass eine qualitativ hochwertige, effektive

und effiziente, allen frei zugängliche und gleichwertige Gesundheitsversorgung insbesondere auch durch die

Zielsteuerung Gesundheit sichergestellt und die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens unter Einhaltung der

Finanzzielsteuerung gemäß Abschnitt 5 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit, LGBl.

Nr. 26/2025, abgesichert wird.

7. (7)Die Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben des Fonds bilden die bestehenden Zuständigkeiten und Aufgaben

der Partner im Zielsteuerungssystem Gesundheit.

8. (8)Im Falle eines vertragslosen Zustandes mit den Vertragspartnern hat der Fonds mitzuhelfen, schwerwiegende

Folgen für die Bevölkerung zu vermeiden. Dabei ist auch eine Regelung für die Entgelte bei Mehrleistungen zu

treffen. Die Sozialversicherung hat Zahlungen maximal im Ausmaß der vergleichbaren ersparten Arztkosten an

den Landesgesundheitsfonds zu leisten.

9. (9)Der Fonds hat darauf hinzuwirken, dass gemeinsam mit Bund und Sozialversicherung digitale

Informationssysteme aus dem e-health-Bereich zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung

eingesetzt werden.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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